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!!! Generelle Information zum Ablauf des Trainings und des 
Wettkampfs im Freien !!! 
 

Neuregelung der 10, Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO) vom 14. Juli 2020 gültig ab 
15.07.2020 im Bereich Sport 
 
Folgende weitere Lockerungen im Bereich Sport: 
Das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf sind in 
festen Kleingruppen von insgesamt bis zu 30 Personen zulässig 
(dies gilt auch für den Kontaktsport). Dabei gilt die Pflicht zur 
Kontakterfassung. 
Außerhalb des Trainings oder Wettkampfes und bei Gruppen 
über 30 Personen gelten die üblichen Abstands- und 
Hygieneregeln. 
 
Es gilt weiterhin das Hygienekonzept mit Stand vom 14.Juli 
2020 für den Sport auf Außenanlagen 
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/2020_07_14_Hygienekonzept_Sport_aussen.pdf 
 
u.a. 
a. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter 
Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. 
Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem 
Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife, 
Händedesinfektionsmittel und zum Abtrocknen mit 
Einmalhandtüchern. 
 
b. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung 
von Räumen mit Aerosolen zu minimieren. Insbesondere sind 
Sanitärbereiche und Umkleiden ausreichend zu belüften. 
 
SC-Regel für Umkleiden und Duschen: 
- Die erste Trainingsgruppe macht die Fenster auf. 
- Nur 8* Personen in den Umkleidekabinen 
- und je 4* Personen in der Dusche. 
- Die letzte Trainingsgruppe schließt die Fenster wieder. 

 
* geändert zum 01.09.2020 
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Vorab 
 Zu klären ist, ob potenziell Teilnehmende am Training einer 

Risikogruppe (besonders Ältere und Menschen mit 
Vorerkrankung) angehören. 

 Wenn dies der Fall ist, bleiben die Mitglieder bitte zu 
Hause. 

 
GESUNDHEITSZUSTAND 
 Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person 

dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: 
Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome. 

 Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen 
Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt 
muss die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem 
Trainingsbetrieb genommen werden 

 Vor jedem Training wird der Gesundheitszustand erfragt. 
 Vor der ersten Trainingsteilnahme ist das ausgefüllte 

Bestätigungsformular dem Übungsleiter auszuhändigen.  
 Dieses kann auf unserer Homepage ausgedruckt werden und 

sollte bereits ausgefüllt mitgebracht werden. 
 
ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN 
 Der Trainingsbetrieb ist behördlich gestattet. 
 Ihre Ansprechperson = unsere Hygienebeauftragte beim SC 

Bobenheim-Roxheim sind: 
Karl-Heinz Kaiser Mobil-Nr. 0173 3588879 
Rainer Wagner  Mobil-Nr. 0152 33695962 

 Lothar Ofenloch Tel.: 06239 2799 / 0179 3624782 ist als 
Koordinator Ihr Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und 
Anfragen rund um das Training im Freien. Er organisiert auch 
die Platzbelegung. 

 Alle Trainer/innen, Betreuer und Aufsichtspersonen sind in 
die Vorgaben zum Trainingsbetrieb und die Maßnahmen des 
Vereins eingewiesen worden. 

 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu 
verzichten. 

 Es gelten die zum Zeitpunkt geltenden Vorgaben der Corona 
Verordnung des Landes RLP. 
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 
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 Alle Teilnehmer haben einen Mund- Nasen Schutz (MNS) 
dabei! Ein Schal ist nicht gestattet! 

 Alle Teilnehmer/innen werden zu Beginn des Trainings in 
eine feste Gruppe mit festem Trainer/Betreuer zugeordnet.  

 Getränke sind in geeigneten Flaschen und in ausreichender 
Menge (je nach Wetter und kein Glas) mitzubringen. Wir 
dürfen keine Getränke ausgeben! 

 Nur den Eltern der Kinder der F und G Jugend ist es 
gestattet im Bereich des SC Bobenheim-Roxheim Geländes, 
jedoch nicht im umzäunten Bereich des Kunstrasen oder 
des Naturrasen zu warten. Hier ist unbedingt der Abstand zu 
gewährleisten und es gelten die zum Zeitpunkt geltenden 
Vorgaben der Corona Verordnung des Landes RLP. 

 
Toilettenbenutzung 
 Die Toiletten im Umkleidegebäude sind geöffnet. Sind diese 

besetzt, ist mit Abstand vor dem Haupteingang zu warten. 
Dabei ist der MNS zu tragen! Der Toilettengang ist beim 
Trainer/ Betreuer anzumelden. Die Toiletten der Gaststätte 
"Klubhaus" sind nur für Gäste der Gaststätte geöffnet! 

 Die Eltern der F und G Jugend dürfen dabei mit MNS ihr 
Kind auf die Toilette und zum Händewaschen begleiten. 

 
 
 
Schuhe binden, Verletzung, weinendes Kind 
Die Trainer/Betreuer haben ihren MNS auf dem Trainingsplatz 
immer am Mann (Frau). Bei Hilfestellung, z.B. Binden der 
Schuhe ist dieser aufzusetzen. Bei Verletzungen ebenso. Hier 
gilt, Fürsorgepflicht geht vor Coronaverordnung. 

 
Abbruch des Trainings wegen äußerer Einflüsse 
Sollte es während einer Trainingseinheit z.B. zu einem 
Unwetter kommen, werden wir die Teilnehmer /-innen in den 
Umkleidekabinen des Vereinsheim versammeln. Dabei ist der 
MNS zu tragen. Die Teilnehmer/- innen sind dann unverzüglich 
bei solch einer Wetterlage abzuholen. Hier werden wir 
versuchen den Abstand zu gewährleisten. Hier gilt, 
Fürsorgepflicht geht vor Coronaverordnung. 
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Ich möchte zum SC Bobenheim-Roxheim wechseln – darf 
ich zum Probetraining kommen? 
Ja! Melde Dich jedoch mindestens einen Tag vorab bei dem 
verantwortlichen Trainer oder dem Jugendleiter an. 

 
Ablauf eines Trainings 
 Ankunft am Sportgelände muss 10 Minuten vor 

Trainingsbeginn erfolgen. 
 Vor dem Training desinfizieren alle Spieler und 

Übungsleiter/Betreuer die Hände. 
 Zugang und Ausgang findet über die markierten Bereiche 

statt. Der genaue Treffpunkt auf dem Trainingsplatz wird vom 
Trainer / Betreuer vorgegeben. 

 Zu frühes kommen ist nicht gestattet! 
 Alle Teilnehmer/innen kommen bereits umgezogen auf das 

Sportgelände. Das Tragen von Schienbeinschonern ist 
aktuell nicht erforderlich. Das umziehen auf dem 
Sportgelände ist verboten, die Fußballschuhe müssen vor 
dem Betreten der Sportanlage unter Wahrung des 
Mindestabstand angezogen werden. 

 Es dürfen keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum 
Beispiel Händedruck) stattfinden. 

 Es ist Verboten zu spucken und die Nase frei zu pusten! 
Der Torwart darf auch nicht in die Handschuhe spucken! 

 Trainer/innen informieren die Trainingsgruppen über die 
geltenden allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften. 

 Der Trainer/Betreuer dokumentieren die Teilnahme der 
Teilnehmer/in jeder Trainingseinheit und je Gruppe. 

 Den Anweisungen der SC Verantwortlichen zur Nutzung des 
Sportgeländes ist Folge zu leisten. 

 Die Teilnehmer/ -innen müssen im vorgegebenen 
Zeitfenster abgeholt werden. Bitte unter Einhaltung des 
Abstandes und spätestens 15 Minuten nach 
Trainingsende. 
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Trainingsinhalt 
 Das eigentliche Training findet unter den zum Zeitpunkt 

möglichen Rahmenbedingungen und den geltenden 
Vorgaben der Corona Verordnung des Landes RLP statt. 

 Individuelles Training ist im Jugendbereich untersagt. 

  
Das Wichtigste zum Schluss 
Das Training findet immer statt! Von Nachfragen durch Eltern 
und Spielern bitten wir abzusehen. 
Wenn der Trainer nicht kann, sagt er rechtzeitig (mind. 1 Stunde 
vorher) das Training ab. 
Nur bei Unwetterwarnungen werden wir das Training absagen. 
Bitte sorgen Sie für wettergerechte Kleidung! 
 
Das Training kann durch Aufsichtspersonen oder dem 
Ordnungsamt von außen beobachtet und die Teilnehmer/innen 
bei Bedarf auf Verstößen wie z.B. Abstand oder andere Dinge 
hinweisen, die zum Schutz der anderen Teilnehmer/innen dienen. 
Dieser Anordnung ist Folge zu leisten! 
 
Änderungen ohne Ankündigung jederzeit möglich! 
Wir alle sind uns der Situation bewusst und wir müssen von 
jedem das strikte Einhalten der oben beschriebenen 
Regeln/Anweisungen einfordern. 
Da uns kein Handlungsspielraum gegeben wird, müssen wir bei 
Missachtung der o.g. Vorgaben den/die Teilnehmer/in vom 
kompletten weiteren Training ausschließen. 
 
Nun gehen wir zurück auf den Platz und haben viel Spaß 
mit unserem Sport. 


